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TEIL 1 ï  36. Änderung des F- Planes der 
 STADT SCHENEFELD 

 
VORLÄUFIGE PLANDARSTELLUNG SOWIE BEGRÜNDUNG 

- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) sowie 
frühzeitige Unterrichtung nach § 4 Abs. 1 BauGB -  

 

Planzeichnung wird beim Abschluss des Bauleitverfahrens zur 

rechtsverbindlichen Fassung. 

Die Begründung zur F- Planänderung erläutert das Planungserfordernis und 

die Planungsabsicht. Die Begründung spiegelt dadurch vor allem die von der 

Gemeinde vorgenommene Abwägung wider.  

 

1. Allgemeines 

1.1 Rechtsgrundlagen 

Die 36. Änderung des F-Planes wird gemäß Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch 

Artikel 6 des Gesetzes vom 27.03.2020 (BGBl. I S. 587) aufgestellt. 

Als Plangrundlage dient ein Auszug aus dem Amtlichen Liegenschaftskataster im 

Maßstab 1:2000. Der Geltungsbereich umfasst die Geltungsbereiche der 3. 

Änderungen der Bebauungspläne Nr. 16 und Nr. 37. 

 

Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu ent-

wickeln. Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Stadt Schenefeld ist der 

Plangeltungsbereich als Gewerbefläche dargestellt. Damit entspricht die geplante 

Nutzung (Sonderbaufläche) derzeit nicht den Zielen des Flächennutzungsplanes. Für 

den Flächennutzungsplan wird daher dieses Parallelverfahren nach  § 8 Abs. 3 

BauGB als die  36. Änderung durchgeführt. 

Der Aufstellungsbeschluss für die Aufstellung der 36. Änderung des F-Planes 

erfolgte in der Ratsversammlung am 21. März 2019. 

 

 

1.2 Lage und Umfang des Plangebietes 

Der Plangeltungsbereich befindet sich am südlichen Siedlungsrand der Stadt 

Schenefeld.  

Der Plangeltungsbereich umfasst die Teile der Geltungsbereiche der o.g. B-Pläne, 

die sich südlich und westlich des Osterbrooksweges sowie östlich der Blankeneser 

Chaussee befinden. Der Geltungsbereich ist geprägt durch bebaute Gewerbeflächen 

sowie eine Brachfläche, die nach dem großflächigen Brand eines 

Tennishallenkomplexes entstanden ist. 



 
Luftbild Stand 2018: Quelle: Stadt Schenefeld 

 

Die nähere Umgebung ist überwiegend durch weitere Gewerbeflächen sowie 

Flächen innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes (insbesondere im Süden) 

geprägt.  

Die Gesamtfläche des Plangeltungsbereiches der 36. Änderung des F-Planes 

umfasst knapp 8 ha.  

 
Geltungsbereich der 36. F- Planänderung Quelle: Stadt Schenefeld 

 



1.3 Übergeordnete Planungen und Bindungen 

Nach dem Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 befindet sich die 

Stadt Schenefeld innerhalb eines Verdichtungsraumes sowie innerhalb des Ă10-km-

Umkreisñ um die Mittelzentren Pinneberg und Wedel sowie um Hamburg. Aufgrund 

der bereits vorherrschenden hohen Verdichtung und der dynamischen Entwicklung 

besteht ein erheblicher Siedlungsdruck. In den Verdichtungsräumen sollen 

Standortvoraussetzungen für eine dynamische Wirtschafts- und Arbeitsplatz-

entwicklung weiter verbessert werden. Darüber hinaus sollen unterschiedliche 

Flächennutzungsansprüche besonders eng aufeinander abgestimmt werden. 

Weiterhin ist die Stadt Schenefeld als Stadtrandkern 2. Ordnung eingestuft. In 

Stadtrandkernen sollen im engen räumlichen Zusammenhang mit einem 

übergeordneten Zentralen Ort (In diesem Fall Stadt Pinneberg) 

Versorgungsaufgaben wahrgenommen werden.  

 
Abbildung 1 - Ausschnitt aus dem Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 

 

Der Entwurf 2018 der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes enthält für den 

Geltungsbereich der 36. Änderung des F-Planes die gleiche Darstellung.  

Nach dem Regionalplan für den Planungsraum I ï liegt das Plangebiet innerhalb 

der Siedlungsachse und des besonderen Siedlungsraumes. Dabei handelt es sich 

um einen Raum, der sich in Verlängerung innerstädtischer Achsen von Hamburg 

historisch entwickelt hat. Diese Räume können über den allgemeinen Rahmen 

(örtlicher Bedarf) hinaus an einer planmäßigen siedlungsstrukturellen Entwicklung 

teilnehmen. 



 
Abbildung 2 - Ausschnitt aus dem Regionalplan für den Planungsraum I 

 

Der Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III (Neuaufstellung 2020) ï 

Karte 1 sieht bis auf die Darstellung eines Trinkwasserschutzgebietes keine 

Bindungen für den Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes vor. 

 
Abbildung 3 - Ausschnitt aus dem Landschaftsrahmenplan - Planungsraum III ï Karte 1 



Der Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III (Neuaufstellung 2020) ï 

Karte 2 sieht südlich des Geltungsbereiches die Darstellung eines 

Landschaftsschutzgebietes vor. Das Landschaftsschutzgebiet reicht zum Teil in die 

im Regionalplan dargestellte Siedlungsachse hinein. 

 

Die Darstellung des Landschaftsschutzgebietes basiert auf der Landschaftsschutz-

gebietsverordnung 06 "Düpenau und Mühlenau". Der Plangeltungsbereich befindet 

sich vollständig außerhalb des Schutzgebietes dieser Verordnung.  

 

 
Abbildung 4 - Ausschnitt aus dem Landschaftsrahmenplan - Planungsraum III ï Karte 2 

 

Der Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III (Neuaufstellung 2020) ï 

Karte 3 sieht keine Bindungen für den Plangeltungsbereich vor. Der Geltungsbereich 

liegt außerhalb der Darstellung klimasensitiver Böden.  


















